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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände 

NRW vom 29.05.2017 bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Sondergebiet Geflügelhaltung Ludgerusweg“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage XX zur SV IX/890 

 

Die Aussagen bzgl. der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung und der 
anzusetzenden sog. „Abschneidekriterien” werden zurückgewiesen. 
Im vorliegenden Gutachten zur Ermittlung der Stickstoffdeposition und deren Auswirkungen 
auf die in der Umgebung vorhandenen FFH-Gebiete wurde auf Grundlage der Vorgaben der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (Hinweise zur Prüfung von 
Stickstoffeinträgen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für Vorhaben nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz - Stickstoffleitfaden BlmSchG-Anlagen , 19. Februar 2019) eine 
vorhabenbedingte Zusatzbelastung von N<0,3 kg/ha*a als zulässiger Eintrag zu Grunde 
gelegt. Die Ausbreitungsberechnung zeigt, dass die umgebenden geschützten Biotope und 
FFH-Gebiete durch die entsprechende 0,3 kg/(ha*a)-Isolinie nicht tangiert werden. 
Die als Abschneidekriterium gemäß o.g. Leitfaden geltende 5 kg/(ha*a)-lsolinie des 
Stickstoffeintrages tangiert zudem nicht die umliegenden schutzwürdigen Biotope und 
Waldflächen.  
Die Ausbreitungsrechnung hat zudem gezeigt, dass sich die als Abschneidekriterium gemäß 
Anhang I [TA Luft] anzusehende 3 µg/m3-lsolinie grafisch nicht darstellen lässt und damit im 
Nahbereich der Anlage (geplanter Zustand) liegt. Umliegende Waldflächen, Biotope und FFH-
Gebiete werden nicht 
tangiert. 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der vorliegenden Gutachten ist daher eine FFH-
Verträglichkeitsanalyse für die vorliegende Planung nicht erforderlich. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 
 
 
Zur Kenntnis: In seiner Sitzung am 25.06.2020 hat der Rat den gleichen Beschluss 
gefasst. 


